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Im Bezirk Küssnacht leben rund 2‘500 Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre. Sie machen einen wesentlichen Teil der Bevölke-
rung aus. Diesen jungen Menschen will der Bezirk Küssnacht 
gute Rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen zur 
Verfügung stellen.

Dem Bezirk Küssnacht ist es wichtig, dass die Kinder und Jugend-
lichen sicher aufwachsen und sich zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Erwachsenen entwickeln können. 

Die schweizerische Kinder- und Jugendpolitik basiert auf 
den drei Säulen Schutz, Förderung und Mitwirkung. Diese 
stehen im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention 
von 1989 und der schweizerischen Bundesverfassung. Für 
die Kinder- und Jugendpolitik in der Schweiz sind in erster 
Linie die Kantone und Gemeinden zuständig. Der Bund 
übernimmt unterstützende und ergänzende Aufgaben.

Das eidgenössische Kinder- und Jugendförderungsgesetz 
will die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen durch eine Vielzahl von Massnahmen fördern.

Im kantonalen Gesetz über soziale Einrichtungen wird 
festgehalten, dass der Kanton eine Koordinationsstelle 
für Jugendfragen führt. Die konkrete Jugendarbeit fällt in 
den Aufgabenbereich der Gemeinden, wobei nebst der in-
stitutionellen auch die offene Jugendarbeit zu fördern ist. 

Ausgangslage

Kinder- und Jugendpolitik 
als gesetzlicher Auftrag



Der Bezirk Küssnacht richtet seine Kinder- und Jugendpolitik 
nach folgenden Leitsätzen:

	

Leitsätze
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Der Bezirk Küssnacht ist kinder- und jugendfreund-
lich. Der Bezirk Küssnacht anerkennt die Kinder und 
Jugendlichen als gleichwertige Bevölkerungsgruppe und 
begegnet ihnen auf Augenhöhe.

Die Anliegen von Kindern und Jugendlichen fliessen in 
die politischen Prozesse ein.

Bestehendes soll regelmässig überprüft und bedarfs-
gemäss weiterentwickelt werden.

Alle Kinder und Jugendlichen haben die Chance, ihre 
Ressourcen und Fähigkeiten zu entwickeln und zu nut-
zen.

Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, mitzu-
wirken und ihren Lebensraum mitzugestalten.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene begegnen sich 
im Bezirk Küssnacht mit Toleranz, Akzeptanz und Re-
spekt.

 



Die Kinder- und Jugendpolitik des Bezirks Küssnacht berück-
sichtigt fünf wesentliche Handlungsfelder: 

Förderung

Beteiligung – Mitwirkung – Mitbestimmung

Zusammenleben  

Rahmenbedingungen

Schutz

Kinder- und Jugendpolitik



Schutz
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Kinder und Jugendliche werden beim Erlangen ihrer Selbstän-
digkeit, der Übernahme von Verantwortung und der Stärkung 
ihres Selbstbewusstseins angemessen unterstützt. Dabei ste-
hen die Integration und die Identifikation mit der Gesellschaft 
im Zentrum.

Die Jugendanimation bietet den Kindern und Ju-
gendlichen im Bezirk Küssnacht ein vielfältiges 
Förderangebot. Dabei erhalten sie die Möglich-
keit, Verantwortung zu übernehmen und unter-
schiedliche Kompetenzen zu entwickeln. 

Vereine und Organisationen, die Kinder und/oder 
Jugendliche angemessen fördern, werden durch 
den Bezirk Küssnacht unterstützt.

Gerechte Chancen auf dem schulischen Bil-
dungsweg sind für ein gutes Zusammenleben 
wichtig. Das Erlernen der deutschen Sprache 
wird ab Kleinkindalter gefördert.

Förderung
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Kinder und Jugendliche sind Expert/innen ihrer persönlichen 
Lebenssituation. Entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife er-
halten sie bei Themen, die sie betreffen, Möglichkeiten zur 
Mitsprache. 

Der Bezirk Küssnacht schafft eine Plattform, um 
Kinder und Jugendliche bei Themen, die sie be-
treffen, aktiv miteinzubeziehen.

Der Bezirk Küssnacht fördert eine Kinder- und 
Jugendarbeit, die auf Beteiligung, Mitwirkung 
und Mitbestimmung ausgerichtet ist.

Bei der Planung und Gestaltung des öffentlichen 
Raums werden die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen miteinbezogen.

Beteiligung – Mitwirkung – Mitbestimmung
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Beteiligung – Mitwirkung – Mitbestimmung

Jan Micheler



Der Bezirk Küssnacht fördert das gemeinsame 
Erleben von gesellschaftlichen und kulturellen 
Anlässen für Kinder und Jugendliche. Dadurch 
wird die Verbundenheit untereinander gestärkt. 

Es bestehen niederschwellige Begegnungsmög-
lichkeiten für Gleichaltrige sowie zwischen den 
Generationen.

Die Bevölkerung ist für die Anliegen der Kinder 
und Jugendlichen sensibilisiert. Dadurch entste-
hen Verständnis und Toleranz.

Regelmässige Kontakte zwischen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen schaffen gegenseitiges Verständnis und Toleranz. 
Dies stärkt den sozialen Zusammenhalt im Bezirk Küssnacht. 

Zusammenleben 
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Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich im Bezirk Küssnacht 
wohl und sicher. Um eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, 
werden die physische, psychische und sexuelle Integrität sowie 
die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gefördert.

Der Bezirk Küssnacht informiert und sensibili-
siert Kinder und Jugendliche zu aktuellen gesell-
schaftsrelevanten Themen.

Die Themen «Gewalt und Ausgrenzungen» wer-
den mit den Kindern und Jugendlichen thema-
tisiert.

Der Bezirk Küssnacht fördert den Zugang zu An-
geboten, welche Erziehungsberechtigte in ihren 
Erziehungskompetenzen stärken.

Veranstaltende sind verpflichtet, den Jugend-
schutz einzuhalten.

Schutz



Schutz
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oben: Luisa Annen und Luis Molina Fassbind

unten: Jan Micheler



Der Bezirk Küssnacht führt eine öffentlich zu-
gängliche Übersicht zu den nutzbaren Räumen 
und Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Öffentliche Räume werden bei Sanierungen und 
Neugestaltungen anregungsreich, veränderbar 
und bewegungsfreundlich gestaltet. Nach Mög-
lichkeit werden Kinder und Jugendliche in die 
Planung miteinbezogen.

Den Kindern und Jugendlichen stehen Räume 
und Aufenthaltsorte im Innen- und Aussenbe-
reich zur Verfügung. 

Kinder und Jugendliche sollen im Bezirk Küssnacht Rahmenbe-
dingungen antreffen, die ihre Entwicklung und gesellschaftliche 
Integration positiv fördern. Dazu gehören kinder- und jugend-
gerechte Lebensräume, eine geeignete Infrastruktur, gute Frei-
zeitangebote sowie eine kinder- und jugendfreundliche Politik. 

Rahmenbedingungen 



SEITE 14 | 15oben: Leandro Vanoli | unten: Elisa Margegaj



Impressum
Herausgeberin
Bezirk Küssnacht  
Kinder- und Jugendkommission

Konzept, Redaktion
Abteilung Soziales und Gesellschaft
Kinder- und Jugendkommission
Büro West AG

Titelbild 
In Anlehnung an Illustration von Lia Ulrich

Gestaltung
Blickwinkel AG
6003 Luzern

Druck
PDZ Druck AG
6403 Küssnacht

Ausgabe November 2019


